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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS —

BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

ERSCHEINT MONATLICH EINMAL

7. JAHRGANG

156. NOVEMBER 1913

INHALT: Jahresbericht des Kantonalen Lehrervereins pro
Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein.

1912, (Fortsetzung.) — Ziircherische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz, —

Jahresbericht
des Ziircherischen Kantonalen Lehrervereins pro 1912.
Gegriindet 1893.
(Fortsetzung.)

m) Die Revision der Statuten des S. L.-V.

Vorerst sei auf das im letzten Jahresbericht unter die-
sem Titel Gesagte verwiesen. In der Sitzung des Kantonal-
vorstandes vom 4. Méirz begriindete Korrespondenzaktuar
Gassmann seine in vier Thesen zusammengefassten An-
sichten und Vorschlige fir die Umgestaltung des S. L.-V.
Die Diskussion ergab allseitige Zustimmung. Es wurde
beschlossen, die Antrige Gassmann als diejenigen des Kan-
tonalvorstandes an ‘die Delegiertenversammlung zu leiten
und das Referat mit den Thesen im «Pidd. Beob.» als
Diskussionsvorlage abzudrucken. In Ausfithrung der Be-
schliisse der Delegiertenversammlung vom 30. Mirz wurde
der Zentralvorstand des S. L-V. in einer Zuschrift unter
Beilage von Nr. 6 des «Pad. Beob.» von den die Reorgani-
sation des S. L.-V. betreffenden Antrigen und Wiinschen
der Sektion Zirich des S. L.-V. in Kenntnis gesetzt. An
der Delegierten- und Jahresversammlung des S. L.-V., die
am 29. und 30. Juni 1912 in Solothurn stattfand und sich
mit der Statutenrevision befasste, nahm der Kantonal-
vorstand; “als' 'dessen’Sprecher Gassmann bezeichnet war, in
corpore teil. Der Zentralvorstand wurde nach lingerer
Diskussion beauftragt, in Verbindung mit den Prasidenten
der kantonalen Lehrervereine der nichsten Delegierten-
versammlung einen neuen Statutenentwurf vorzulegen. In
der Vorstandssitzung vom 19. August ibernahm Gassmann
den Auftrag, die Forderungen unserer Sektion fiir jene
Prasidentenkonferenz zu formulieren. Am 27. Dezember
begriindete Gassmann vor dem Kantonalvorstande, gestiitzt
auf den inzwischen in Nr. 46 der «Lehrerzeitung»
erschienenen Statutenentwurf des Zentralvorstandes die For-
derungen, auf denen der Z. K. L.-V. zu beharren habe:
1. Bessere Stellung der Delegiertenversammlung innerhalb
des S. L.-V. und Wahl der Kommissionen, des Zentral-
vorstandes und des Sekretdrs durch diese; 2. Abschaffung
der Urabstimmung fiir Wahlen; 3. Abinderung von § 8
des Entwurfes des Zentralvorstandes in dem Sinne, dass
wie bisher auf je 1oo Mitglieder ein Delegierter zu -wihlen
ist. Der Kantonalvorstand stimmte diesen Antrigen zu und
beauftragte den Referenten, die von ihm gezeichnete Stel-
lung des Z. K. L.-V. zum neuen Statutenentwurf an leitender
Stelle von Nr. 1 des «Pad. Beob.» den Mitgliedern und
namentlich den ziircherischen Delegierten des S. L.-V. vor-
zulegen und diese zur Meinungsiusserung einzuladen. Es
steht zu hoffen, dass diese Angelegenheit im nichsten Jahre
zu einem guten Ende gelangen werde.

n) Fahrbuch des S. L.-V.

In Ausfihrung eines Auftrages der Delegiertenversamm-
lung des S. L.-V. in Basel, es sei ein Jahrbuch heraus-
zugeben, das die Titigkeit der schweizerischen Lehrerschaft
in ihren freien Vereinigungen iibersichtlich darstellen soll,
ersuchte uns der Zentralvorstand durch Zuschrift vom

Mirz 1912 um eine kurze Berichterstattung an Hand eines
beigedruckten Schemas iiber unsere Vereinstitigkeit im
Jahre 1911 bis 20. Mai 1912. Der Vorstand beschloss,
dem Gesuche zu entsprechen und beauftragte Aktuar Wespi
mit der Ausarbeitung eines Entwurfes, der in der Sitzung
vom 29. Mai gutgeheissen wurde.

o) Statistische Erhebungen iiber die Besoldungen an den
Fortbildungsschulen.

Die vom S. L.-V. eingesetzte Statistische Kommission,
in die auch unser Besoldungsstatistiker als Mitglied berufen
wurde, versandte an alle Sektionsvorstinde einen Entwurf
zu einem Fragenschema betreffend die von ihr geplante
Erhebung iiber die Besoldungen fiir den Unterricht an
Fortbildungsschulen mit der Einladung, diesen auf die Be-
diirfnisse des betreffenden Kantons zu priifen und ihr all-
fallige Wiinsche mitteilen zu wollen. Der Kantonalvor-
stand reichte einige Vorschlige ein und entsprach auch den
Wiinschen der Kommission mit Bezug auf Versand der
Fragebogen und Ubernahme der Kosten.

p) Kranken- und Unfallversicherung.

In Nr. 6 der «S. L.-Ztg.» richtete der Prisident des
S. L.-V. an die Delegierten und Mitglieder folgende Fragen:
Soll der S.L.-V. eine eigene Krankenkasse ¢/ fiir Kranken-
pflege, &) fir Krankenpflege und Krankengeld stiften ?
und bat, diese in engeren und weiteren Kreisen zu
besprechen. Der Prisident des Z. K. L.-V. erachtete es
fir eine Pflicht des Kantonalvorstandes, sich mit dieser
Angelegenheit zu beschiftigen. Auf eine Mitteilung hin,
dass sich eine besondere Kommission des S. L.-V. mit
dem Studium dieser Frage befasse, wurde in der Sitzung
des Kantonalvorstandes vom 4. Mirz beschlossen, vorerst
deren Beschliisse abzuwarten.

q) Versicherung der Schiiler und Haftpflicht des Lehrers.

Kaum,” dass der Kantonalvorstand an die Behandlung
dieser Frage herangetreten war, kamen auch schon Anfragen
aus Lehrerkreisen, was er in dieser Angelegenheit zu tun
gedenke. Das Jahr 1912 liess dem Vorstande nicht Zeit,
neben der grossen Propagandaarbeit fiir das Besoldungs-
geselz sich noch eingehender mit dieser Frage zu beschaf-
tigen. Immerhin wurde noch in der letzten Vorstands-
sitzang vom 27, Dezember ein erster Ratschlag gehalten und
beschlossen, die Frage der Haftpflicht der Lehrer und ihre
Versicherung im Laufe des ersten Halbjahres 1913 genau
priifen zu wolien, und £. Gassmann, von dem die Behand-
lung des Themas schon in einer fritheren Sitzung ange-
kiindigt worden war, mit der Ausarbeitung eines orientieren-
den Referates im Kantonalvorstand beauftragt. Ferner wurde
beschlossen, den Mitgliedern des Z. K. L.-V. den Rat zu
erteilen, mit dem Abschluss von Versicherungsvertrigen
noch zuwarten zu wollen. Uber das Ergebnis der Beratungen
wird im nichsten Jahre zu berichten sein.

7) Stellung zum neuen Steuergesetz.

Von -einer Seite wurde die Anregung gemacht, der
Z. K. L.-V. sollte gemeinsam mit anderen Verbinden Fix-
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besoldeter den Entwurf zum neuen Steuergesetz besprechen
und den Behorden die Wiinsche in einer Eingabe zur Kennt-
nis bringen. Diese sollten in der Bedingung gipfeln, die
Lehrerschaft werde mit den iibrigen Fixbesoldeten nur fiir
ein Gesetz einstehen, das ihnen alle Gewidhr biete, dass
das Einkommen der Nichtfixbesoldeten annihernd gleich
wie das ihrige eingeschitzt werde.. Der Kantonalvorstand,
der nach frither gemachten Erfahrungen, eher der Ansicht
gewesen, allein Stellung zu nehmen, erklarte sich mit der
Anregung einverstanden; denn aus verschiedenen Mit-
teilungen ging hervor, dass die Lehrer bei der Taxation
1912 wiederum rigoros behandelt wurden. Vizeprisident
Honegger erhielt den Aufirag, auf eine nichste Sitzung die
Namen der in Betracht fallenden Vereinsprisidenten zu-
sammenzustellen. Wie er in der Vorstandssitzung vom
27. Dezember mitteilen konnte, kommen 25 eidgendssische,
kantonale und stddtische Verbiande in Frage. Der Vorstand
beschloss, dahin zu wirken, dass von einem Verbande die
Initiative zu einer von den in Frage kommenden Verbinden
beschickten Delegiertenversammlung ergriffen werde. In einer
von sidmtlichen Vereinen anterzeichneten Eingabe an den
Kantonsrat zuhanden der den Steuergesetzesentwurf seit
Jahren vorberatenden Kommission sollten die Wiinsche der
Fixbesoldeten zu einer Steuergesetzesvorlage vertreten werden.
Uber den weiteren Verlauf der Angelegenheit wird im
nichsten Jahre zu berichten sein. :

s) Bezichungen zu anderen Lehrerorganisationen.

Wie seit Jahren iibermittelte uns auch diesmal der
Stadtziircherische Lehrerverein seinen reichhaltigen Jahres-
bericht, und in Befolgung einer freundlichen Einladung liess
sich der Kantonalvorstand durch seinen Prisidenten an der
Jahresschlussfeier vom 21. Dezember in der Stadthalle
Zurich vertreten. Auch der Lehrerturnverein Ziirich stellte
uns seinen Jahresbericht pro 1911 zu. Am 5. Oktober
entbot ihm, dem eifrigen und verdienten Férderer des Turn-
wesens, der Vorstand des Z. K. L.-V. zu seinem fiin{zig-
jéhrigen Jubilium herzliche Gliickwiinsche. Den in der
Statutenrevision stehenden Aargauischen und Glarnerischen
Lehrervereinen wurden auf Gesuch unsere Statuten, Regle-
mente, Regulative, Rechnungen und Jahresberichte zugestellt.
Der aargauische Kantonalvorstand, der ebenfalls vor einer
Besoldungsbewegung steht, erhielt ausserdem, seinem Wunsche
gemiss, unser gesamtes Propagandamaterial. Der Vorstand
der Thurgauischen Lehrerwaisenstiftung erhielt Auskunft in
ciner Versicherungsangelegenheit und dem Prisidenten des
St. Gallischen kantonalen Lehrervereins wurde auf Wunsch
Material betreffend die Haftpflicht des Lehrers bei Ungliicks-
fallen von Schiillern zugestelit. Ebenso erhielt der St. Galler
Lehrerverein auf sein Gesuch um Auskunft @iber die Tatig-
keit und Wirkung unserer Besoldungsstatistik Angaben iiber
deren Anlage und tiber die Art und Weise der Wirksamkeit.

VII. Verschiedenes.

1. Trotz der Beschriankung des Abonnements des ¢ A7gus»
auf die Blatter des Kantons Ziirich beliefen sich die Aus-
gaben fiir das Jahr 1911 noch auf Fr. 110. Da uns nun
die Propaganda fiir das Besoldungsgesetz eine wahre Flut von
Zeitungsausschnitten hitte bringen miissen, wurde in der
ersten Sitzung des Jahres beschlossen, vorldufig auf das
Abonnement zu verzichten. .Auch auf die Offerte fiir
ein Jahresabonnement zu Fr. 50.— wurde nicht einge-
treten, da zu befiirchten war, die Bedienung mdochte
mit diesem Modus nicht mehr zuverlissig sein.

2. Emer Zuschrift eines deutschen Vereins zur Ver-
liditung von Seuchen wurde keine Folge gegeben.

3. Namens und im Auftrag des Kantonalvorstandes er-
liess auf die eidgendssische Abstimmung vom 4. Februar
der Prdsident' in Nr. 3 des «Piad. Beob.> an leitender

Stelle einen Aufruf an die Mitglieder des Z. K. L.-V., der
Sektion Zirich des S. L.-V. sugunsten des Kranken und
Unfallversicherungsgesetzes.

4. Dem Wunsch eines Vereinsmitgliedes, ihm in einer
Angelegenheit Eznsichinalme ins Protokoll zu gewihren,
konnte der Konsequenzen wegen und mit Riicksicht auf
die vielen Geschifte von diskreter Art nicht entsprochen
werden Auch hilt der Kantonalvorstand dafiir, dass er nur
der Delegiertenversammlung, nicht aber jedem Mitgliede
Rechenschaft schuldig sei.

5. Einem ilteren Kollegen, dessen Gemeinde den An-
trag der Schulpflege auf eine bescheidene Erhchung der
Besoldungszulage von 300 auf 400 Fr. auf Betreiben per-
sonlicher Gegner abgelehnt hatte, wurde das - Bedauern
des Kantonalvorsandes zber die Haltung der Gemeinde
ausgesprochen mit dem Versprechen, dafiir besorgt sein zu
wollen, .dass nach einer allfilligen Verwerfung des Besol-
dungsgesetzes, auf das in der Presse den Gemeindebeschluss
beschénigend hingewiesen worden war, die Frage der Er-
hohung der Zulage wieder aufgerollt werde.

6. Einem Lehrer, der sich weigerte, den vom Gemeinde-
rat einer Gemeinde in einem besonderen Falle angeordneten
Wachtdienst zu leisten, wird auf seine Anfrage, ob er hiefiir
verpflichtet sei, geantwortet, dass dies dei Kantonalvorstand
als selbstverstindlich erachte. Wir kimpfen dafiir, dass
dem Lehrer auf allen Gebieten des offentlichen Lebens
die gleichen Rechte wie den iibrigen Staatsbiirgern zuge-
standen werden, dann haben wir aber auch die glezcken
Fflichten zu iibernehmen. i

7. Am 2. November beging Herr a. Seminardirektor

Utzinger in Kiisnacht seinen 70. Geburtstag. Der Kantonal-

vorstand entbot dem um die ziircherische Schule und ihre
Lehrer verdienten Schulmanne, der seit der Griindung des
Z. K. L.-V. stets treu zu unserer freien Organisation hielt,
herzlichen Gliickwunsch.

8. Der Kredit des Z. K. L.-V. bei der Kantonalbank ist
von 2500 Fr. auf 8000 Fr. erhoht worden.

9. Beim Postbureau Winterthur wurde ein Postscheck-
konto mit der Nummer VIII b 309 eroffnet. (Schluss folgt.)

Zircherische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz.

Vorstandssitzung
vom 8. November 1913 in Zirich.
Anwesend alle Mitglieder und die Kollegen Hans Hosli
und Heinrich Sulzer. Aufstellung der
Traktandenliste fiir die niichste Konferens:

1. Rechnung 1912 und Finanzbericht fiir 1913.

2. Referat von Dr. H. Stettbacher, Methodiklehrer an der
Universitdt Zirich : Ausbau der ziircherischen Sekundar-
schule. 1. Votant O. Pfister, Winterthur. '

3. Das gebundene Zeichnen auf der Stufe der ziircher-
ischen Sekundarschule. Ausstellung eines Lehrganges
durch Heinrich Sulzer, Zirich.

4. Fakrbuch 1914. :
Zu 2. Die Kritik, die sich in letster Zeit Berufene

und Unberufene unserer Volksschule, speziell auch unserer

Sekundarschule gegeniiber erlauben, nétigt die Lehrerschaft,

die erhobenen Einwinde auf ihre Stichhaltigkeit hin zu

untersuchen. Nichts ist bestindig als der Wechsel; darum
gilt es, beizeiten dies brauchbare Neue in unseren Schul-
betrieb aufzunehmen und Uberlebtes auszuscheiden. Es
darf nicht die Meinung aufkommen, wir Lehrer halten aus

Prinzip an den gegenwirtigen Formen fest, und eine An-

derung sei nur von aussen moglich. So kommt der Refe-

rent dazu, in einem ersten Teil den zmwern Ausbau, in
einem zweiten Teil das - Verkalinis der Sekundarsclhule



zu den Mittelschulen und die Moglichkeit ihrer Erwei-
ferung zu behandeln.
Seine 7/iesen,

mitzunehmen ersucht wird, lauten:

I. Der innere Ausbau der Sekundarschule.

Den Forderungen einer zeitgemiscen Schulreform ist Rechnung zu

tragen, soweit sie zu einer Vertiefung der Unterrichtstéitigkeit fithren.

. Im gesamten Unterricht findet das Arbeitsprinzip in der Weise
Anwendung, dass ‘dem Arbeitsvorgang im Schiiler erhohte Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, so dass er selbst die Axbenstechmk beachten
und allmiblich individuell weiterbilden lerne.

2. Die Sekundarschule sucht den Forderungen nach Vertiefung
der kiinstlerischen Erziehung in allen Fichern Geltung zu verschaffen,
die hiezu geeignet erscheinen, vor allem im Deutschunterricht, in Ge-
schichte und Zeichnen.

3. Sie sucht ihren Emﬂuss auf die sittliche Enthcklung der
Schiiler dadurch zu heben, dass sie durch Besprechung einzelner Mass-
nahmen gewisse Hemmungen zu beseitigen trachtet, die Schiiler mehr
und mehr zur Selbsterziehung anleitet und engere. Fiihlung mit dem
Elternhause anstrebt. Elternabende.

4. Sie wendet der Berufswahl der Zoglinge grossere Aufmerksam-
keit zu, indem sie im Laufe der drei Schuljahre einzelne Berufsgruppen
in den Rahmen ihrer Besprechungen zieht, Arbeitsstitten aufsucht, die
individuelle Begabung der Schiiler moglichst genau feststellt und die
Eltern dariiber aufklirt. Es erscheint zweckmissig, dass in den Zeug-
nissen auf besondere Anlagen hingewiesen werde. Schiileriibungen er-
scheinen geeignet, die Befihigung fiir praktische Titigkeit zu erweisen.

5. Es sind Erhebungen iiber die Ergebnisse der Berufslehre aczu-
stellen, Eine Riicksprache mit Vertretern der verschiedenen Berufs-
arten wird zeigen, welche Beobachtungen und Wiinsche sich in bezug
auf Schulbildung ergeben.

li. Die Erweiterung der Sekundarschule.

1. In grosseren Sekundarschulkreisen ist der Anschluss eines 4.
Schuljahres ins Auge zu fassen. Wo ein solches angegliedert wird, ist
die Ausgestaltung den lokalen Bediirfnissen der Industrie, des Verkehrs
etc. anzupassen. Die Zahl der obligatorischen Ficher ist klein zu
halten; eine grossere Zahl wahlfreier Facher erleichtert die Beriick-
sichtigung der individuellen Anlagen. Eine solche Organisation konnte
eventuell schon fir die 3. Klasse in Betracht kommen.

2. In Schulkreisen mit einer Reihe von Parallelabteilungen diirfte
eine Gruppierung der Schiiler nach Fiahigkeiten wesentlich dazu bei-
tragen, die Leistungsfihigkeit der einzelnen Abteilungen zu erhdhen,
Fir die Gruppierung konnte auch die Art der Weiterbildung mass-
gebend werden.

3. Durch diese Organisation wiirde die Sekundarsch:le in eth6htem
Masse geeignet, als Vorbereitungsaostalt fiir samtliche Mittelschulen des
Kantons zu gelten. Diese wiitden an das zweite Sekundarschuljahr
anschliessen. Das dritte und eventuell das vierte Schuljahr wiirden
der Vorbereitung fiir das praktische Leben dienen und hitten der
Schulbildung einen gewissen Abschluss zu geben.

Die Zeit ist gekommen, da wir uns iiber die Aufgaben
unserer Sekundarschule wieder genau orientieren miissen,
und es ist zu hoffen, dass eine einheitliche Auffassung
erzielt werde. Die im Jahrbuch 1913 wund oben . ver-
offentlichten Thesen beriihren auch die kantonalen Mittel-
schulen und diirften wohl von jener Seite Opposition er-
fahren. Unsere Konferenz z#hlt erfreulicherweise eine
frithere Anzahl Lehrer der Mittelschulen unter ihren Mit-
gliedern, und es ist wiinschenswert, dass sic unserer Tagung
die notige Aufmerksamkeit widmen. Wir hoffen auf eine
rege Diskussion und bitten um eine gediegene Vorbereitung.

Zu 3. Im Jahrbuch 1913 findet sich eine Arbeit von 4

Heinrich Sulzer : Das gebundene Zeicknen (Seite 179—216).
Am Konferenztage wird der betreffende Lehrgang ausgestellt,
und um den Kollegen Gelegenheit zu bieten, sich den-
selben genauer anzusehen, wird das Lokal schon eine halbe
Stunde vor Beginn der Verhandlungen geoffnet. Kollege
Sulzer betrachtet seine Arbeit als Konferenzarbeit und sie
ist fiir die Landesausstellung in Bern angemeldet. An der
Konferenz wird der Verfasser in Kiirze iiber die Ziele, die
er sich steckt, referieren.

Der Vorstand beantragt die Ezusetzung einer Kommis-
szon, der auch ein Fachmann angehéren soll, welche zu
untersuchen hitte, ob die Arbeit fiir unsere Schule ver-
wertet werden konnte.

Zu 4. a) Der Vorstand weiss, dass das neue F7ranso-

die jeder Kollege an die Versammlung
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sischlehrmiitel von Hans Hislz grosse Anforderungen
an den Lehrer stellt, dass aber manchem Kollegen einfach
die Zeit fehlt fiir ¢zz Fach unverhiltnismissig viel Zeit zur
Préparation zu verwenden. Das Buch darf aber keinen-
falls nach der gewohnlichen Lehrbuchmethode verwendet
werden ; die gedruckte Ubung ist nicht der Ausgangspunkt,
sondern das Ergebnis der Lektion,

Kollege Hosli wird nun in einem Lehrerheft speziell die
Lektionen der ersten Buchpartie genau bearbeiten und
zeigen, wie er sich deren Behandlung bis in alle Details
vorstellt. Er wird aber auch fiir die folgenden Ubungen
iiberall da, wo es wiinschbar ist, die notigen Winke geben.

Der Vorstand beantragt, diese Ergidnzungen des Lehr-
buches in das Jahrbuch 1914 aufzunehmen und dieses
zeitig zu drucken, damit es noch vor Beginn des Schul-
jahres 1914/15 in die Hand der Mitglieder gelange. Eine
Anzahl Separatabziige ist fiir weitere Beziiger des Lehr-
mittels berechnet, Wir glauben, dass dann jeder Kollege,
auch wenn er mit der direkten Methode weniger vertraut
sein sollte, ohne Bedenken nach dem neuen Buche greifen
kénne.

&) Der Verfasser des neuen Geograplielehrmittels, das
nichstes Jahr erscheinen diirfte, unser Mitglied, FProfessor
Dr. E. Letsc/ in Ziirich, soll ersucht werden, fiir das
Jahrbuch 1914 eine kurze Einfithrung, eine Art erweitertes
Vorwort des Lehrmittels, zu verfassen.

¢) Der Vorstand macht die Anregung, in einem kiinf-
tigen Jahrbuch eine Auswahl guter Schiileraufsitze, die sich
auch als Musterbeispiele zum Vorlesen eignen, zu publi-
zieren. Die Kollegen sind ersucht, schon jetzt an die
Sammlung zu gehen.

d) Die Kollegen sind ersucht, fiir die Komplettierung
des publizierten Entwurfes eines geograplizschen Lesebuches
durch Sammlung weiterer Lesestiicke besorgt zu sein.

Die diesjahrige Konferens findet Samstag, den 29. No-
vember, m Hirschengrabenschulhaus in Zirvich statt.
Beginn punkt 2 Uhr. Offnung der Tiire fiir die Ausstellung
von Kollege Sulzer 1 1/2 Uhr.

Wir zdhlen auf eine starke Beteiligung!

Winterthur, den 10.. Nov. 13.

Fiir den Vorstand:
R. Wirz.

* *
*

Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein.

10. Vorstandssitzung.

Samstag, den 1. November 1913, abends 5!/4 Uhr in Zirich.

Anwesend: Alle Vorstandsmitglieder.

Vorsitz: Prisident Hardmeier.

Aus den Verhandlungen:

1. Das Protokoll der 9. Vorstandssitzung vom 3. Oktober
a. c. wird verlesen und genehmigt.

2. Die Lehrerschaft einer grosseren Ortschaft ersucht
um Auskunft betreflend Wiedererwdgung der Hoknungs-
entschédigungen durch den Erzichungsrat.

3. Die freundliche Einladung des Prisidenten des Z.K.L.-V.
an die Reiseerinnerungsfeicr des Lelrergesangvereins
Ziivich sei auch an dieser Stelle namens des Vereins bestens
verdankt, ebenso die Zusendung der neuen Statuten des
Lehrervereins Ziirich. durch dessen Prisidenten.

4. Ein Vorstandsmitglied erstattet Bericht {iber einen
Hausbesuch, den es im Auftrage des Vorstandes bei einem
Schuldner der Darle/ienskasse aunszufithren hatte.

5. Der Quistor der Sektion Ziirich hat unter der Lehrer-
schaft der Ziircherischen Mittel- und Hochschulen mit Erfolg
neue Muiglieder geworben.
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6. Der Vorsitzende teilt mit, dass die Ezmngabe der Ver-
biande wvon Fixbesoldeten an den Ziircherischen Kan-
tonsvat fiir sich und zuhanden der Kommission, bestellt
gur Vorberatung des Gesetzes betreffend die direkten
Stenern an den Kantonsrat abgegangen sei. Die Betrach-
tungen, welche die politische Presse, vorab auf dem Lande,
der Eingabe widmete, zeigen, dass vielerorts fiir die Be-
gehren der Fixbesoldeten in dieser Angelegenheit wenig
Verstindnis vorhanden ist. Was diese verlangen diirfen,
ist, dass an Stelle gehissiger Ausfille ruhige und sachliche
Aussprache trete und dass, wenn der grosse Kompromiss
zustande kommt, alle Bevolkerungsklassen relativ gleich stark
herangezogen werden, <dem Kaiser zu geben, was des
Kaisers ist». 3

7. Durch die Anfrage eines Bezirksquistors veranlasst, be-
schliesst der Vorstand, es seien grundsiztlich auch die Vzkare
zum Eintritt in den Z.K.L.-V. einzuladen.

8. Zentralquistor Huber macht verschiedene Mitteilungen,
den Verkehr mit der Kantonalbank betreffend. Sodann weiss
er allerlei Erfreuliches zu berichten. Als leuchiendes Vor-
bild steht ein pensionierter Lehrer da, der ihm Fr. 20
schickte und dazu schrieb: Fiir den mir seit einiger Zeit
unentgeltlich zugesandten «Pddag. Beobachter» iibermittle
ich Ihnen per Post eine kleine Anerkennung zugunsten
der Vereinskasse des Z.K.L.-V.» Ein Sektionsquistor
gibt anldsslich der Abrechnung iiber die Jahresbeitrige seiner
Freude und seinem Stolze Ausdruck, mehr Mitglieder als
Kapitularen zu haben und berichtet von einem, das seine
Frau angewiesen habe, den Jahresbeitrag fir den kantonalen
Lehrerverein an bevorzugter Stelle des Haushaltungsbudgets
einzusetzen. Ferner sind noch zwei ausserordentiiche Bez-
trige eingegangen; dem einen KEinzahler war er seinerzeit
durch Vorstandsbeschluss erlassen worden, der andere unter-
zeichnete den Check nur mit einzelnen Buchstaben, die wir
nicht deuten kénnen, scheint also unerkannt bleiben zu
wollen. Zwei pensionierten Kollegen wurde der irrtiimlich
abverlangte Jahresbeitrag vom Zentralquistor wieder zuriick-
erstattet.

9. Die Besoldungssatistik wurde seit der letzten Sitzung
von zwei Seiten zu Rate gezogen.

10. Zwei Primarlebrer wiinschen die Vermizttlung einer
andern Stelle durch unsere Institution; der eine beklagt
sich iiber ungeniigende Wohnung, der andere will heiraten,
findet aber in dem kleinen Bauerndorfe nicht, wo er mit
seiner kiinftigen Ehefrau sein Haupt hinlegen kdnnte. Beide
Gesuchsteller wurden, gestiitzt auf ihre Zeugnisse und die
Gutachten des Sektionsprisidenten auf die Liste genommen.

11. Bekanntlich haben einige Mitglieder die Bezahlung des
von der Delegiertenversammlung beschlossenen ausserordent-
lichen Beitrages von 5 Fr. pro 1912 verweigert. Sodann
refiisieren jedes Jahr vereinzelte Mitglieder die Nachnahme
{ir den ordentlichen Jahresbeitrag, da sie dem Verein aus
irgendeinem Grunde nicht mehr angehéren wollen. Diese Um-
stinde mussten den Vorstand veranlassen, die Frage von Miz-
gliedschaft und Fahresbeitrag einmal niher zu priifen und
sich dabei von rechtskundiger Seite beraten zu lassen, 0 Jzt-
glieder wihrend eines Vereinsjalres den laufenden Fakres-
beitragverweigern konnen. Dabei hat sich folgendes ergeben:
Massgebend in dieser Frage sind in erster Linie die Vereins-
statuten. Sie bestimmen, wenn der Vereinsbeitrag fillig ist
und auf welchen Zeitpunkt Mitglieder ‘ihren Austritt nehmen
konnen. Unsere Statuten enthalten jedoch betreffend den
freiwilligen Austritt nur die Bestimmung: ¢Jede Austritts-
erklirung ist dem betreffenden Sektionsprisidenten schriftlich

eizureichen.» In diesem Falle kommen die Artikel 70 und
71 des Zivilgesetzbuches zu Geltung.

Art. 41 lautet: Die Beitrige der Mitglieder werden
durch die Statuten festgesetzt. Solange es an einer solchen
Festsetzung fehlt, haben die Mitglieder die zur Verfolgung
des Vereinszweckes und zur Dekung der Vereinsschulden
notigen Beitridge zu gleichen Teilen zu leisten.

Ait. 70 Abs. 2 lautet: Der Austritt ist von Gesetzes-
wegen zuldssig, wenn er mit Beobachtung einer halbjihrigen
Frist auf das Ende eines Kalenderjahres oder, wenn eine
Verwaltungsperiode vorgesehen ist, auf deren Ende ange-
sagt wird.

Der Vorstand beschliesst: 1. Die Austritte werden nach
den gesetzlichen Bestimmungen behandelt. Somizz 7st der
Fahresbeitrag pro 1913 von allen Mitgliedern zu beziehen
und zu bezahlen, die nickt bis Ende Funi 1913 schrift-
lich ithren Austritt auf 1. Fanuar 1913 erklart haben.
2. Vom Bezug der nicht bezahlten ausserordentlichen Bei-
trigen wird im Hinblick auf die gegen die betreffenden
Mitglieder bereits ergriffenen Massnahmen abgesehen, 3. Den
Bezirksquéstoren wird durch Zirkular entsprechende Weisung
erteilt. 4. Die Mitglieder sollen durch das Vereinsorgan
von dem Beschluss Kenntnis erhalten.

12. No. 12 des «Fidagogischen Beobachterss soll auf
den 15. November herausgegeben werden. Der Inhalt der
Nummer wird festgesetzt.

13. Ein Unterstiitsungesuch muss zam Zwecke genauerer
Auskunfterteilung nochmals dem Sektionsvorstand zuriick-
gewiesen werden; bei einem zweiten Gesuch hilt der Vor-
stand die gewiinschte Form der Unterstiitzung fiir untuntich
und unzweckmissig, erklirt sich dagegen bereit, in anderer
Weise zu helfen, soweit es mit den Vereinsstatuten ver-
einbar ist.

14. Der Vorstand befasste sich schon in der letzten
Sitzung mit der Zuschrift eines Mitgliedes, das wiinschte,
er mochte durch eine Eingabe an den Erziehungsrat dahin
zu wirken suchen, dass dze jahrliche Zensurierung der
Schulen wmit den Noten I, II und II] bei der bevor-
stehenden Revision der Verordnung betreffend das Volks-
schulwesen vom Jahre 1goo abgeschafft werde. -Der Vor-
stand beschloss damals nach einlisslicher Besprechung, von
einem Vorgehen in dieser’ Angelegenheit abzusehen. Durch
eine zweite Zuschrift des erwihnten Initianten veranlasst, zieht
der Vorstand seinen Beschluss in Wiedererwigung, gelangt aber
zum gleichen Ergebnis wie das erstemal. Auch im Vor-
stande empfindet man es namentlich als unnétig, dass alle,
auch die als tiichtig und pflichtgetren erprobten Lehrer,
alljghrlich mit einer Zensur bedacht werden und man wire
sofort dabei, wenn es sich darum handelte, hier eine An-
derung anzustreben. Da diese jihrlichen Zeugnisse aber im
Gesetz iiber das gesamte Unterrichtswesen des Kantons
Zirrich vom Jahre 1859 (Art. 22) vorgeschrieben sind, ist
daran vorldufig nicht zu denken. Ob die vorgeschriebene
Zensur besser durch eine Note oder mit Worten aus-
gedriickt werde, dartiber kann man in guten Treuen ver-
schiedener Meinung sein. Tatsichlich ziehen manche Lehrer
den jetzigen Zustand vor. Dagegen gehen wir mit dem
Initianten darin einig, dass die vorgesehenen drei Noten
in der Regel fiir die Taxierung der Schulen gentigen und
Zwischennoten nur ausnahmsweise erteilt, bezw. zugelassen
werden sollten.

Die Zahl der behandelten Geschifte betrigt 25; man-
gels Zeit mussten 7 Traktanden verschoben werden,

Schluss der Sitzung 81!/, Uhr. w.

Redaktion: E. HARDMEIER, Sekundarlehrer, Uster; H. HONEGGER, Lehrer, Ziirich 6; R. HUBER, Hausvater im Pestalozzihaus Riterschen;

U. WESPI, Lehrer, Ziirich 2; E. GASSMANN, Sekundarlehrer, Winterthur.

Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren,

Druck und Expedition: Axrt. Institut Orell Fissli, Zirich,



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 15. November 1913, Nr. 12

